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Hubert Treiber 

Zu welchem Ende studiert man heute noch 

die „Protestantische Ethik“1

Abstract: To what end is studied today, the “Protestant Ethic”. With reference 
to the Protestant Ethic by Max Weber it will be shown that Weber favoured an 
ambitious research program. In the first place, because he turned towards the 
research program in religious science proposed by the Usener school (under 
the heading of “philological tact”); next, because he came close to the then 
current explanatory model in the natural sciences of von Kries (Heidelber-
ger), and responded in this way to the “challenge of the natural sciences” 
(Oexle). In line with F.W. Graf, attention will be drawn to the fact that Weber, 
due to his close reliance on Schneckenburger’s contrasting type-portraits of 
Lutheranism and Calvinism, harboured “implicit theological value-judge-
ments” (Graf).

Key Words: Philological tact; Usener-School of history of religion; ideal type; 
conceptual jurisprudence (Begriffsjurisprudenz); objective judgements of 
possibility (Kries); theological value judgements.

1. Einleitung

Die bewusst einseitige Fragestellung der „Protestantischen Ethik“ (PE) themati-
siert „die Einwirkung religiöser Bewusstseinsinhalte auf das materielle Kulturleben“ 
(Schluchter). Ihre besondere Qualität erschließt sich, wenn man sie den damals 
vorherrschenden Erkenntnisinteressen der theoretischen und historischen Natio-
nalökonomie im deutschsprachigen Raum gegenüberstellt und vor allem den dort 
geführten „Methodenstreit“ mit einbezieht.2 Im Vergleich mit den beiden genann-
ten Schulen der Nationalökonomie, die sich mehr oder weniger intensiv, wenn über-
haupt,  mit dem modernen Kapitalismus und seiner Entstehung beschäftigten, war 
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dies eine ungewöhnliche, wenn nicht sogar originelle Fragestellung. Die nahelie-
gende Einbeziehung der Nationalökonomie bedarf jedoch der Ergänzung durch 
die ebenso naheliegende wie vernachlässigte Befragung der damaligen Religions-
geschichte und -wissenschaft. Dies umso mehr, weil im Heidelberger Gelehrten-
kränzchen des Eranos, dem neben Max Weber und Ernst Troeltsch auch Wilhelm 
Windelband und Georg Jellinek angehörten, die die damalige Religionsgeschichte 
weitgehend repräsentierende Usener-Schule vertreten war. Ferner spricht hierfür 
auch der Umstand, dass Max Weber am 5. Februar 1905 im Eranos den zweiten Teil 
der PE als Vortrag präsentierte.3 Für die Einbeziehung der Religionswissenschaft 
kann außerdem geltend gemacht werden, dass im Eranos-Zirkel die Ansicht vor-
herrschte, Religionen seien im Rahmen sozialer und kultureller Zusammenhänge zu 
analysieren. Schließlich war auch der Usener-Schule der Gedanke nicht fremd, dort 
nach verborgenen Einflüssen religiöser Vorstellungen zu suchen, wo man sie auf den 
ersten Blick nicht vermutete. Nicht zuletzt soll der Vergleich mit der Usener-Schule, 
zu der gleich erste Hinweise gegeben werden, jedoch die Frage klären helfen, ob sich 
Max Webers Ansatz gegenüber dieser Schule als anspruchsvoller erweist.          

 Am 1. April 1903 war der Altphilologe Albrecht Dieterich (1866–1908) als 
Nachfolger von Otto Crusius als o. Professor an die Ruperto Carola gekommen.4 
Schon am 18. November 1904 kündigte er unter expliziter Berufung auf seinen aka-
demischen Lehrer Hermann Usener (1834–1905), dessen Tochter Maria er im März 
1899 geheiratet hatte, sein künftiges Forschungsprogramm in der Heidelberger Zei-
tung an:

„Durch Uebersiedelung von Professor Dr. Albrecht Dietrich [sic!] an die 
Ruperto Carola ist Heidelberg zum Mittelpunkt der von Bonn [W. (sic!) Use-
ner] ausgegangenen, religionsgeschichtlichen Forschung innerhalb der klas-
sischen Philologie geworden. Professor Dietrich gibt jetzt das neu organi-
sierte Zentralblatt für diese Studien, die ‚Zeitschrift für Religionswissen-
schaft‘ (Leipzig, Teubner) heraus und erfreut sich dabei der Mitarbeit einer 
Reihe Heidelberger Dozenten, welche, jeder von seinem Spezialgebiet aus, 
Bausteine liefern. Denn nur so, von den Spezialwissenschaften aus kann 
die neue Religionswissenschaft wahrhaft gefördert werden; als eigentliches 
Arbeitsgebiet aus dem Globus scientiarum herausgeschnitten, ist sie für 
einen Einzelnen unübersehbar, weil jede Religion erfaßbar nur ist im Zusam-
menhang mit der Gesamtkultur eines Volkes. Die Usener’sche Schule setzt 
den Spaten an auf dem Boden der Klassischen Antike. […].“

In seiner 1905 gehaltenen Vorlesung „Die Hauptprobleme der Religionswissen-
schaft“ gibt sich Dieterich überzeugt, dass „(d)as Hauptinteresse unserer Zeit 
[…] der Religionswissenschaft“ gehöre, ja „manche Anzeichen“ sogar dafür sprä-
chen, „dass das kommende Jahrhundert ein Jahrhundert der Religionswissenschaft 
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werde. […]. Nun soll die Religion Gegenstand geschichtlicher Forschungen wer-
den. Jeder Zeit sind eben ihre Probleme gestellt; und dieser Zeit und der nächstfol-
genden ist die Fassung der Hauptprobleme der Religionswissenschaft zugefallen.“5  

Dem Anliegen, sich sowohl mit den „Hauptproblemen der Religionswissenschaft“ 
auseinanderzusetzen, als auch die von Hermann Usener vertretene Forschungsrich-
tung (in Heidelberg und darüber hinaus) bekannter zu machen,6 diente u.a. das von  
Dieterich zusammen mit seinem Heidelberger Kollegen, dem Theologen Adolf 
Deiss mann (1866–1937), Anfang 1904 gegründete interdisziplinäre Gelehrten-
kränzchen mit dem Namen Eranos, das zunächst zehn Mitglieder zählte. Beinahe 
die Hälfte der Eranos-Mitglieder stand der Usener-Schule nahe,7 und da der Gelehr-
tenzirkel durch zahlreiche Freundschaften stabilisiert wurde, kann er als „Freundes-
kreis mit vereinsmäßiger Satzung“ charakterisiert werden.8  

Beinahe zeitgleich mit der Eranos-Gründung erfolgte die Übernahme des 
Archivs für Religionswissenschaft durch Dieterich, dessen erstes Heft der Neuen 
Folge im Jahre 1904 programmatische Ausführungen für eine „in den Grundsät-
zen und mit den Mitteln der philologischen Geschichtswissenschaft“ zu betreibende 
Religionswissenschaft enthält: zum einen das von Dieterich verfasste Vorwort, zum 
andern die von Hermann Usener geschriebene Abhandlung über „Mythologie“, die 
nach seinem Tod im Jahre 1905 als sein Vermächtnis anzusehen ist. Ebenfalls in das 
Jahr 1904 fällt die Übernahme des Archivs für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik 
durch Werner Sombart, Max Weber und Edgar Jaffé, mit ebenfalls zwei program-
matischen Verlautbarungen: dem weitgehend von Sombart verfassten „Geleitwort“9 
und dem von Max Weber geschriebenen „Objektivitäts“-Aufsatz.10 

Die im Jahre 1904 in den beiden Archiven erschienenen programmatischen 
Verlautbarungen laden zu einem Vergleich ein. Hierbei zeigt sich, dass Weber in 
erkenntnistheoretischer und methodologischer Hinsicht mit einem anspruchsvol-
leren Forschungsprogramm aufwartet,11 gänzlich „unabhängig von der Frage, ob 
[bei der PE] die historischen Konstellationen richtig erfaßt12 und die vorgenom-
menen Zurechnungen haltbar sind.“13 Zum Vergleich mit Useners Konzept einer 
vergleichenden Religionsgeschichte auf philologischer Basis eignet sich sein bereits 
erwähnter Aufsatz über „Mythologie“ aus dem Jahre 1904, vor allem jedoch seine 
Rektoratsrede „Philologie und Geschichtswissenschaft“ aus dem Jahre 1882.14 
Diese enthält wichtige Schlüsselbegriffe wie (Kunst der) Nachempfindung, Takt (als 
schöpferische Kunstfertigkeit), Analogie, gegen die Max Weber wiederholt pole-
misiert hat. Einzelne Passagen aus der „Wissenschaftslehre“ lassen sich als gegen  
Usener gerichtet lesen,15 auch wenn Weber die Leistungen der „vergleichenden Reli-
gionskunde“ auf der Basis „streng philologischer Schulung“ durchaus anerkennt.16  

So wird im Folgenden Useners religionswissenschaftliches Programm skiz-
ziert, bei dem „Takt“ ein wichtiges Schlüsselkonzept darstellt, das sich mit Hilfe 
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des Begriffs „Witz“, der auf Kants Unterscheidung der bestimmenden und reflek-
tierenden Urteilskraft zu beziehen ist, erschließen lässt. Nur so wird jene Textstelle 
aus dem „Objektivitäts“-Aufsatz verständlich, wo Weber das Goethe-Zitat „Ein 
jeder sieht, was er im Herzen trägt“17 bemüht und ganz im Sinne Kants auf „gül-
tige Urteile“ setzt unter Verwendung präziser Begriffe. Im Kontext dieser Diskus-
sion wird auch auf einen jüngst erschienenen Beitrag des Wissenschaftshistorikers 
Michael Heidelberger eingegangen,18 der Webers Vorgehensweise in die Nähe des 
(damals gängigen) naturwissenschaftlichen Erklärungsmodells rückt und dabei 
auch die von Kries entlehnte „Theorie der objektiven Möglichkeit“ behandelt, deren 
Brauchbarkeit nach Fritz W. Scharpf19 nicht ausschließlich auf überschaubare straf- 
und zivilrechtliche Konstellationen zugeschnitten ist, wie Heinz Steinert meint.20 
Ohne Schluchters Behauptung, die PE stelle ein Musterbeispiel für eine soziolo-
gische Erklärung dar,21 in Frage zu stellen, wird ferner davon ausgegangen, dass 
Weber bei der idealtypischen Konstruktion des „Gedankengebildes“, das er mit der 
Bezeichnung PE versieht, sich vom dogmatisch-logischen Verfahren der Begriffs-
jurisprudenz, mit der er als junger Jurist vertraut gemacht worden war,22 inspirie-
ren ließ. Die dabei vorherrschende Konstruktionslogik macht Matthias Schnecken-
burger zu einem der wichtigsten theologischen Gewährsleute Webers,23 der dadurch 
„implizite theologische Werturteile“ in seine PE übernimmt.24    

2. Hermann Useners religionswissenschaftliches Programm –  
     eine Skizze25

Mit Hilfe der „vergleichenden Analyse des Sprachschatzes“ sowie unter Heran-
ziehung wissenschaftlicher Darstellungen zu „geschichtslose(n) [Völker(n)] oder 
Naturvölker(n)“ sieht Hermann Carl Usener eine Möglichkeit, eine wirkliche Wis-
senschaft von der Geschichte zu schreiben, da an diesen „wie an lebenden Exempla-
ren vorgeschichtliche Stufen anschaulich werden (können), welche von den Kultur-
völkern in der Vorzeit durchlaufen oder übersprungen waren.“26 Usener spricht sich 
damit für eine damals oft praktizierte Vorgehensweise aus, welche zwischen Ethno-
logie, Volkskunde und Altertumswissenschaft eine Verbindung herstellte und sich 
dabei auf Edward B. Tylors Bestseller Die Anfänge der Cultur und die darin entwi-
ckelte survival-Lehre berief.27  Auch wenn Usener, der die „Epidemie des Animismus“ 
entschieden ablehnte, sich deshalb gegenüber Tylor kritisch verhielt, waren er und 
seine Schule auf Tylors Lehre von den survivals angewiesen; die „Usener-Schule“ hat 
diese Lehre Tylors „geradezu dogmatisiert“.28  Nur dank dieser Lehre ist es nämlich 
möglich, beispielsweise in einem bestimmten Volksbrauch den Ritus einer unter-
gegangenen Kulturstufe noch „aufgehoben“ zu sehen, auch wenn die magischen/
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religiösen Vorstellungen, denen er einst seine Existenz verdankte, längst erloschen 
sind. Nach „der Ergründung der allgemeinen Gesetze, nach denen die einzelnen 
Lebensäußerungen der Völker sich entwickeln und gegenseitig bedingen,“ könne, so  
Usener in seiner programmatischen Rektoratsrede, eine vergleichend angelegte Wis-
senschaft von der Geschichte, die auch die „Geschichte der religiösen Vorstellun-
gen und der sittlichen Institutionen“ mit ein bezieht,29 zur Erkenntnis der menschli-
chen Natur selbst“ vordringen.30  Die dabei vorzunehmende „vergleichende Analyse 
des Sprachschatzes“ setze freilich eine richtige Deutung seiner Bestandteile voraus. 
Diese wiederum beruhe auf „ein(em) feinfühlige(n) Nachempfinden des Wortge-
brauchs“, zu „dem sich nur der Philologe“ erziehe.31 Eine so verstandene Philologie 
sei allerdings nicht Wissenschaft, sondern „Kunst“, die dann am vollkommensten 
sei, „wenn der gebildete Leser sie am wenigsten“ bemerke.32  Ein Kunstwerk stelle 
auch „die meisterhafte divinatorisch-kritische Restitution eines Literaturwerkes“ 
dar, da es sich hierbei um eine auf „schöpferische Eigenschaften“ rückführbare geis-
tige Betätigung handle, vergleichbar mit dem „geistigen Zeugungsakte des Litera-
turwerkes selbst.“33 Zu einer solchen Kunstfertigkeit befähige der „spezifisch gram-
matische Takt des Philologen“, ein Vermögen, das „selbst nicht überliefert werden“ 
könne, doch sei „das Streben nachzuempfinden und nachzudenken, was bedeu-
tende Menschen vor uns empfunden und gedacht, […] ein dem Menschen ange-
borenes Bedürfnis.“34 Die detailbesessene philologische Arbeit ermögliche das kon-
geniale Nachempfinden,35 das auf den „grammatischen Takt“ angewiesen sei, auf 
jenes schöpferische Vermögen, welches das „Ganze“ anzuschauen und zu erfassen 
vermöge,36 indem durch Analogie bzw. Vergleichung „bisher ungeahnte Ähnlichkei-
ten“ (Helmholtz) entdeckt würden.

Wenn Helmholtz das „Vermögen, bisher ungeahnte Ähnlichkeiten zu ent-
decken“, mit „Takt“ bezeichnet und diesem die Bedeutung von „Witz“ unterlegt,37 
verhilft er mit diesem Hinweis, der zugleich auch auf Kants reflektierende Urteils-
kraft verweist,38 zu einer eingehenden Erörterung dessen, was es mit der formel-
haft gebrauchten Formulierung, die meisterhafte Beherrschung des grammatischen 
Takts39 sei eine den Philologen auszeichnende Kunstfertigkeit, genau auf sich hat. 
Auf diese Weise wird nicht nur Webers Polemik verständlich, sondern auch sein 
Anliegen, Kunst(fertigkeit) durch Wissenschaft, d.h. durch methodisch angeleitete 
und kontrollierte Vorgehensweise sowie durch kausale Zurechnung zu ersetzen. In 
seinem mit Der ‚Witz‘ der reflektierenden Urteilskraft betitelten grundlegenden Auf-
satz hat Gottfried Gabriel zunächst mit einem „Gang durch die Begriffsgeschichte“, 
dann auf systematische Weise nachgewiesen, dass die reflektierende Urteilskraft – 
die in Kants Anthropologie noch „Witz (ingenium)“ geheißen hatte,40 – „der durch 
bestimmende Urteilskraft gezügelte Witz (ist).“41 Die witzige Formulierung Gabriels 
besagt, dass das bei Kant im Reflektieren zum Ausdruck kommende „analogische() 
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Denken“, welches gewöhnlich mit „Takt“, aber auch mit „Witz (als dem ‚Finder‘)“ 
bezeichnet wurde, der Kontrollfunktion der Urteilskraft auszusetzen ist, was nach 
Gabriel auch darauf zurückzuführen ist, dass „Kant Erkennen mit Urteilen gleich-
setzt und demgemäß meint, das Finden (inventio) von vornherein unter die Kon-
trolle des Urteils (iudicium) stellen zu müssen.“42 Dem „Witz“ der reflektierenden 
Urteilskraft werden somit durchaus erkenntnisfördernde Leistungen zugeschrieben, 
die freilich unter einem hypothetischen Vorbehalt stehen. Allerdings lässt sich der 
durch die reflektierende Urteilskraft erstrebte Erkenntnisgewinn (im Entdeckungs-
zusammenhang) nicht auf Regeln bringen. Takt bzw. Witz als auch ein dem Künst-
ler zugeschriebenes Vermögen hat man oder hat man nicht; wenn man dieses Ver-
mögen besitzt, kann man es durch „Übung“ bestenfalls vervollkommnen. Vor die-
sem Hintergrund lässt sich die folgende Textstelle aus dem „Objektivitäts“-Aufsatz 
Webers durchaus als gegen Hermann Usener gerichtet lesen: 

„Jeder nur anschaulichen Schilderung haftet die Eigenart der Bedeutung  
k ü n s t l e r i s c h e r  Darstellung an: ‚Ein jeder sieht, was er im Herzen 
trägt‘ – gültige Urteile setzen überall die logische Bearbeitung des Anschau-
lichen, das heißt die Verwendung von Begriffen voraus, und es ist zwar mög-
lich und oft ästhetisch reizvoll, diese in petto zu behalten, aber es gefähr-
det stets die Sicherheit der Orientierung des Lesers, oft die des Schriftstellers 
selbst, über Inhalt und Tragweite seiner Urteile.“43 

Und in den Kritischen Studien auf dem Gebiet der kulturwissenschaftlichen Logik weist 
Weber explizit jene Auffassung zurück, welche behauptet, „der ‚Takt‘ oder die ‚Intu-
ition‘ des Historikers, nicht aber Generalisationen und Besinnung auf ‚Regeln‘ seien 
es, welche die Kausalzusammenhänge erschlössen […].“44  Auch der Schlusssatz die-
ses Abschnitts – „(i)n solchen Argumentationen ist nun verschiedentlich verwech-
selt, nämlich der psychologische Hergang der Entstehung einer wissenschaftlichen 
Erkenntnis und die im Interesse der ‚psychologischen‘ Beeinflussung des Lesers 
gewählte ‚künstlerische‘ Form der Darbietung des Erkannten auf der einen Seite mit 
der logischen Struktur der Erkenntnis auf der anderen“45 – kann als kritischer Kom-
mentar zu jener Textstelle Useners aus Philologie und Geschichtswissenschaft gelesen 
werden, wo Usener zwischen Religion und Wissenschaft „einen gemeinsamen Ein-
heitspunkt“ auszumachen meint, auf den die „schöpferische Tätigkeit des Dichters“ 
hinweise und hierzu ausführt:46 

„Und auch in der Wissenschaft sind neue durchschlagende Gedanken gewiß 
nur ausnahmsweise und zufällig einmal mit den Mitteln formaler Logik 
zustande gekommen; der Gedanke, der wie ein Blitz aus dem Geiste her-
vorbricht, ist die Frucht eines schöpferischen Aktes, wie die Konzeption des 
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Dichters, und beide vollziehen sich durch dieselben geistigen Kräfte, wie die 
mythologische Vorstellung.“47  

Hinsichtlich der angeführten Textstellen hat Weber konsequent einen kantischen 
Standpunkt eingenommen, der, wenn man Gabriel zu Rate zieht, bereits, wenn auch 
versteckt, beim „Takt“ resp. „Witz“ insofern präsent ist, als nach Kant „die reflek-
tierende Urteilskraft (Erkenntnis) […] erst in Verbindung mit der bestimmenden 
Urteilskraft (liefert), welche „die ‚vorläufigen‘ oder ‚reflektierenden‘ Urteile  – die 
Hypothesen  – in ‚bestimmende‘ Urteile überführt.“48 Dass Weber durch Analo-
giebildung zustande gekommenen Einsichten bestenfalls eine heuristische Funk-
tion (im Entdeckungszusammenhang) zuzuweisen bereit ist, zeigt auch die nicht 
veröffentlichte Kritik an Georg Simmel, welche als Fragment erhalten ist und zwei 
Aspekte besonders herausstellt.49 Zum einen den Gesichtspunkt, Simmels Begriff 
der ‚Wechselwirkung‘ sei zu vieldeutig bzw. zu weit gefasst, zum andern den Kritik-
punkt, bei der durchaus geistreich gehandhabten Anwendung der Analogie durch 
Simmel erweise sich die „ ‚analog‘ herangezogene ‚Seite‘“ einer zu untersuchen-
den sozialen Erscheinung bei näherer Prüfung durch den Fachmann „als ‚Äußer-
lich‘“, wodurch geradezu notwendigerweise eine solche soziale Erscheinung „in 
ihren kausalen Komponenten verkannt“ erscheinen muss.50 Einer nomothetischen 
Sozial- bzw. Kulturwissenschaft, wie sie Weber anstrebte, kam es vielmehr darauf an, 
„unwirkliche Kausalzusammenhänge“ zu konstruieren, um über „objektive Mög-
lichkeitsurteile“ „die wirklichen Kausalzusammenhänge“ ermitteln zu können.51  
Setzt Usener auf „Taktgefühl“, so beharrt Weber auf der „denkende(n) Umbildung 
der unmittelbar gegebenen Wirklichkeit“52 mit Hilfe von präzisen Begriffen; für ihn 
sichern „gültige Urteile“ und „gültige kausale Zurechnung“ die (in Anführungszei-
chen gesetzte) „Objektivität“ wissenschaftlicher Erkenntnis.53      

Erst jüngst hat der Wissenschaftshistoriker Michael Heidelberger54 den Nach-
weis geführt, dass „the methods of the natural and the social or the historical sci-
ences were for Weber much more similar to each other than is widely assumed“55  –  
und dies trotz der offensichtlichen Unterschiede hinsichtlich der jeweils verfolgten 
Erkenntnisziele.56 Nach Heidelberger hat hierbei die Theorie der objektiven Mög-
lichkeit, die Weber bei Kries rezipierte, einen erheblichen Anteil, auch wenn diese 
aus nachvollziehbaren Gründen in erster Linie vom Straf- und Zivilrecht rezipiert 
worden ist.57 Neben anderen Schwierigkeiten, auf die hier nicht eingegangen wer-
den kann,58 wird die Theorie der objektiven Möglichkeit mit einer spezifischen Wis-
sensproblematik konfrontiert, auf die 1902 bereits Radbruch, dessen Kritik Weber 
kannte,59 hingewiesen hatte.60 Die angesprochene Problematik betrifft das Ausmaß 
des verfügbaren bzw. erweiterbaren Faktenwissens (Kries spricht von ontologischen 
Bestimmungen).61  Webers Konzept der verstehenden Soziologie sieht Heidelberger 
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unabhängig von anderen Vorzügen als einen Versuch, die von Radbruch aufgewor-
fene Wissensproblematik zu entschärfen: 

„Therefore, it seems that Weber’s category of understanding is a means to 
limit the number of causal relations that could come into play and, by their 
sheer quantity, devalue the criterion of adequate causation.“62 

Bei allen einzuräumenden Unzulänglichkeiten, die nicht allein der Diskrepanz zwi-
schen den „in methodologischen Traktaten“ formulierten „hohen ‚Kausalitäts‘-
Ansprüchen […] und den Mühen der konkreten Rekonstruktion von Abhängig-
keiten“ geschuldet ist,63 war es Weber mit der Rezeption von Kries möglich, auf die 
„Herausforderung durch die Naturwissenschaften“64 zu reagieren – unter gleichzei-
tiger Berücksichtigung der Fähigkeit des Menschen zu intentionalem Handeln. 

Den wohl überzeugendsten Nachweis, dass die von Weber bzw. von Kries emp-
fohlene Vorgehensweise bei der „Erklärung singulärer Konstellationen“ nicht aus-
schließlich auf überschaubare straf- und zivilrechtliche Konstellationen zugeschnit-
ten ist,65 hat wohl Fritz W. Scharpf erbracht.66 Im Mittelpunkt seiner Überlegungen 
zur Generalisierbarkeit von politikwissenschaftlichen Forschungsergebnissen ste-
hen sogenannte Interaktionsanalysen, bei denen 

„die politisch handelnden (korporativen) Akteure unter unterschiedlichen 
institutionellen Rahmenbedingungen auf unterschiedliche situative Heraus-
forderungen mit unterschiedlichen kognitiven und normativen Handlungs-
orientierungen reagieren [mit der Folge], dass deshalb die erklärungsrele-
vanten Faktorkonstellationen nicht oft in identischer Form auftreten (‚Small 
N‘-Problem).“67 

Bei dem Vorhaben, im Rückblick diejenigen Schritte zu identifizieren, welche bei 
seiner 1976 vorgelegten Politikverflechtungsstudie dazu geführt hatten,68 „für die 
erwartbaren Ergebnisse der verflochtenen Politik hypothetische ‚Generalisationen‘“ 
zu gewinnen, stieß Scharpf auf Max Webers Empfehlung, zur „Erklärung komplexer 
historischer Sachverhalte“ (Scharpf) die auf von Kries zurückzuführenden Schritte 
der Isolation und Generalisation anzuwenden  – unter Heranziehung nomologi-
schen Erfahrungs- und verfügbaren Faktenwissens.69 Auf diese Weise ließen sich für 
eine Theorie der Politikverflechtung verallgemeinerungsfähige Aussagen gewinnen, 
die zum einen die in Bund-Länder-Verhandlungen praktizierten Entscheidungsre-
geln betreffen (Maximen der Gleichbehandlung, Besitzstandswahrung, Anwendung 
eines äquivalenten und daher akzeptierten Verteilungsschlüssels), zum andern den 
bei bestimmten Problemstrukturen jeweils absehbaren Wirkungsgrad der ergriffe-
nen Maßnahmen.70
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3. Die Konstruktionslogik des Idealtypus  als  „Weichensteller“

Für Schluchter71 ist die PE ein Musterbeispiel für eine soziologische Erklärung, weil 
ein „methodisch kontrollierte(r) Wechsel zwischen Makro- und Mikroebene“ vor-
genommen und im „Erklärungskern“ mit einer „allgemeinen Handlungstheorie“ 
operiert wird.72 In noch zulässiger Vereinfachung und in Konzentration auf den 
„doppelten Ebenenwechsel“ (Schluchter) ist zunächst ein Übergang von der Makro-
ebene (Ethik des asketischen Protestantismus mit Prädestinationslehre und der Vor-
stellung eines unergründlichen Gottes, sowie der Bewährungsgedanke) zur Mikro-
ebene (methodische Lebensführung, der Gläubige sieht sich als „Werkzeug Got-
tes“) zu verzeichnen, auf den dann ein Zwischenschritt erfolgt, der sich durch das 
Bedürfnis der Gläubigen nach Heilsgewissheit einstellt, wodurch die reine Lehre 
von einer den Gläubigen entgegenkommenden seelsorgerischen Praxis (ermittelt 
anhand Baxters und Speners Schriften) abgelöst wird, wobei nunmehr „rastlose, 
möglichst erfolgreiche Berufsarbeit“ (innerweltliche Berufsaskese) als Bewährungs-
probe gilt. Diese bewusst „wertrationale Handlungsorientierung“ auf der Mikro-
ebene führt zu unbeabsichtigten Folgen, welche auf der Makroebene schließlich den 
„Geist“ des modernen Kapitalismus hervorzubringen helfen.73  Festzuhalten ist, dass 
„der ‚Geist‘ des modernen Kapitalismus […] ursprünglich eine wertrationale Mikro-
fundierung (hatte),“ sich also nicht „als Folge der Nutzenkalkulation der beteiligten 
Akteure erklären“ lässt.74

Auch wenn man dieses soziologische Erklärungsmodell nicht in Frage stellt, ist 
mit der Durchführung ein nicht beabsichtigtes Folgeproblem verbunden, auf das 
Friedrich Wilhelm Graf aufmerksam gemacht75 und mit dem sich auch Peter Ghosh 
auseinander gesetzt hat,76 ohne allerdings dabei die Frage zu erörtern, warum gerade 
der Lutheraner Max Schneckenburger, der in Bern angehende Pastoren der refor-
mierten Glaubensrichtung unterrichtete und der Unionsidee anhing, Max Weber als 
wichtigster theologischer Gewährsmann „zufiel“.77  Dieser Frage, die zugleich eine 
Frage nach der Leistungskraft des einer Konstruktionslogik unterworfenen Idealty-
pus ist, soll nun nachgegangen werden.78   

Weber behauptet ja, dass „jene die Menschen einer Epoche beherrschenden, d.h. 
diffus in ihnen wirksamen ‚Ideen‘ […] mit begrifflicher Schärfe […] nur in Gestalt 
eines Idealtypus“ erfasst werden können, wobei z.B. „Glaubenssätze(), Kirchen-
rechts- und sittliche() Norme(n), Maximen der Lebensführung und zahllose() Ein-
zelzusammenhänge() […] zu einer Idee“ verbunden werden unter Heranziehung 
idealtypischer Begriffe.79 Ausdrücklich weist Weber darauf hin, dass „die logische 
Struktur der Begriffssysteme, in denen […] solche ‚Ideen‘ zur Darstellung (gebracht 
werden) und ihr Verhältnis zu dem, was uns in der empirischen Wirklichkeit unmit-
telbar gegeben ist, […] höchst verschieden (sind),“ um dann fortzufahren: Verhält-
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nismäßig einfach gestalte „sich die Sache noch, wenn es sich um Fälle handelt, in 
denen ein oder einige wenige leicht in Formeln zu fassende theoretische Leitsätze – 
etwa der Prädestinationsglaube Calvins  – oder klar formulierbare sittliche Postu-
late es sind, welche sich der Menschen bemächtigt und historische Wirkungen 
erzeugt haben, so daß wir die ‚Idee‘ in eine Hierarchie von Gedanken gliedern kön-
nen, welche logisch nur aus jenen Leitsätzen sich entwickeln“80 – mit der wichtigen 
Einschränkung, dass „der empirisch-historische Vorgang in den Köpfen der Men-
schen regelmäßig als ein psychologisch, nicht als ein logisch bedingter verstanden 
werden muß.“81   

Was hierbei zur Anwendung kommt, so meine Behauptung, ist die seitens der 
Begriffsjurisprudenz praktizierte Technik (Methode), auf systematische Weise einen 
Zusammenhang herzustellen unter Wahrung des Grundsatzes logischer Folgerich-
tigkeit bzw. Widerspruchsfreiheit. Die zur Anwendung gebrachte Konstruktionslo-
gik hat im Konstruktivismus der Begriffsjurisprudenz eine offensichtliche Entspre-
chung: nämlich in der „Bildung eines geschlossenen rechtlich-normativen Systems,82 
das vor allem in Gestalt einer ‚Begriffspyramide‘ entgegentritt, die dadurch ‚konst-
ruiert‘ wird, dass man die speziellen Rechtsbegriffe auf wenige Oberbegriffe zurück-
führt, die ihrerseits womöglich auf einen einzigen Begriff […] abgestützt werden.“83    

Das solchermaßen konstruierte (Gedanken-)System steht demnach unter einem 
Generalnenner und eignet sich infolge des angewandten Konstruktionsprinzips 
logischer Folgerichtigkeit dazu, Ableitungszusammenhänge zu erschließen. Schon 
Rickert war Webers Glaube an die Logik aufgefallen,84 ganz im Sinne von Webers 
Behauptung, dass „die logische Analyse eines Ideals [auf seinen Gehalt und auf 
seine letzten Axiome hin und die Aufzeigung der aus seiner Verfolgung sich logi-
scher und praktischer Weise ergebenden Konsequenzen […] auch für (einen Chi-
nesen) gültig sein muß.“85 Freilich erkannte Weber, dass solche dem „Primat des 
Logischen“ unterworfenen konstruierten Zusammenhänge faktische Motivations-
zusammenhänge nicht erfassen, wie auch „das Bedürfnis nach logischer Konsistenz 
und teleologischer Konsequenz“ der Theologen zu den Heilsinteressen der Gläubi-
gen in Widerspruch geraten kann.86  Dies versucht Weber insofern zu berücksichti-
gen, als er Schriften zur seelsorgerischen Praxis (Baxter, Spener) einbezieht, die er 
als gelernter Jurist bezeichnender Weise mit der Responsenliteratur der römischen 
Juristen vergleicht. Hierbei kommt ihm der Begriff der Geltung gelegen, über die 
„allein die Thatsache einer ‚Orientiertheit‘ des Handelns an einer Ordnung (ent-
scheidet), nicht aber: deren ‚Befolgen‘.“87  

Beim Idealtypus der PE dominiert jedoch die wiederholt registrierte Konstrukti-
onslogik, welche eine nicht intendierte Weichensteller-Funktion ausübt,88 wodurch 
Schneckenburger zu einem wichtigen theologischen Gewährsmann Webers wird.89 
Dies ist zunächst darauf zurückzuführen, dass für Schneckenburger „die theolo-
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gische Dogmatik […] nur die sekundäre begriffliche Abstraktion des christlichen 
Lebens bzw. des frommen Selbstbewußtseins“ ist.90 Insofern sind dogmatische Texte 
für Schneckenburger „(Ausdruck) frommer Gemütszustände“ (Graf), was ihn ver-
anlasst, nun umgekehrt „von dogmatischen Texten her auf die jeweils zugrunde-
liegende Bestimmtheit des religiösen Bewußtseins zurückzuschließen.“91 Webers 
Anfälligkeit für Schneckenburger ergibt sich u.a. dadurch, dass dieser „dogmati-
sche, lehrhafte Differenzen zwischen den Konfessionen [des reformatorischen 
Christentums] zu Indikatoren für Unterschiede in der religiösen Lebensführung“ 
macht.92  Dieser  Schritt besitzt  mit Webers Vorgehensweise, ein „Ideal() auf sei-
nen Gehalt und seine letzten Axiome hin“ einer „logische(n) Analyse“ zu unter-
ziehen sowie die „aus seiner Verfolgung sich logischer und praktischer Weise erge-
benden Konsequenzen“ aufzuzeigen,93 wozu auch eine methodische Lebensführung 
gehört,94 eine hohe Affinität. Diese ergibt sich ferner dadurch, dass Schneckenburger 
davon ausgeht, dass die „Verschiedenheit der frommen Gemüthszustände […] cau-
sativ mit dem Prädestinationsdogma als seiner Wirkung zusammen (hängt),“ wie es 
in der gerafften Inhaltsangabe zu den entsprechenden Ausführungen im § 3 („Die 
guten Werke im Zusammenhange mit der subjektiven Glaubensgewissheit“) heißt.95 
Hinzu kommt, dass Schneckenburger dabei typisierend das Bild eines traditionalen 
Luthertums sowie eines gegenüber Modernisierung aufgeschlossenen Calvinismus 
zeichnet mit Hilfe der Weber besonders ansprechenden Kontrastierung der beiden 
Glaubensrichtungen durch das Gegensatzpaar passiv – aktiv.96  

 Folgt man Lenk, dann sind ausschließlich den Regeln der Logik gehorchende 
Idealtypen „Interpretationskonstrukte“, welche einerseits „nur im Rahmen und mit-
tels ihrer Subjektgebundenheit oder Kulturgeprägtheit“ anwendbar und verständ-
lich sind, andererseits infolge ihres perspektivischen Bezugs auf diese „Vorgegeben-
heiten und Einbettungen“ anfällig sind für kulturell vermittelte, nicht zuletzt zeit-
gebundene Sehweisen, die, wie im vorliegenden Fall, auf theologischen Werturtei-
len beruhen.97 Denn Schneckenburgers „vermeintlich rein historische Analyse der 
Lehrunterschiede zwischen dem Altcalvinismus und Altluthertum des 16. und 17. 
Jahrhunderts“ ist, so Graf, erheblich von „einer innerprotestantischen Konfessions-
polemik“ geprägt, die ihrerseits von den Unionsdebatten des 19. Jahrhunderts her-
rührt.98 Die kontrasttypische Gegenüberstellung von Luthertum und Calvinismus, 
mit der Schneckenburger operiert, ist nach Graf demnach eine Sehweise des 19. 
Jahrhunderts:

„Schneckenburger hat seine konfessionspolitischen Interessen in die Vergan-
genheit zurückprojiziert. Indem Max Weber ihm folgt und Schneckenbur-
gers eindrucksvoll geschlossene Geschichtsdarstellung zu einer ‚objektiven‘, 
werturteilsfreien Rekonstruktion hypostasiert, übernimmt er ein Bild der 
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Konfessionsdifferenzen im Protestantismus, in dem die komplexe geschicht-
liche Wirklichkeit des 16. und 17. Jahrhunderts – so wie sie sich in der Per-
spektive der neueren Konfessionalisierungsforschung derzeit darstellt – nur 
perspektivisch verengt, in den Abgrenzungsmustern der theologischen Dog-
matik des 19. Jahrhunderts wahrgenommen wird.“99

4. Ein kleines Nachwort

Es sollte auf diese Weise gezeigt werden, dass eine Würdigung der PE vor allem 
zwei Aufgaben zu erfüllen hat: Sie hat die zahlreichen Unzulänglichkeiten aufzu-
zeigen, wie Heinz Steinert das in seinem kurz vor seinem Tod erschienenen Weber-
Buch unternommen hat, das er als „(s)eine Fortsetzung unseres ‚zuverlässigen Men-
schen‘“100 verstanden hat (so jedenfalls seine handschriftliche Widmung); und sie 
hat aber auch das ihr zugrunde liegende, anspruchsvolle Forschungsprogramm 
darzustellen, dessen verschachtelte Analysedimensionen M.R. Lepsius anhand der 
von Weber in der „Protestantischen Ethik“ durchgeführten Untersuchungsschritte 
zunächst auf abstrakter Ebene als komplexen Wirkungszusammenhang „von Hand-
lungsabläufen, Strukturbildungen und Sinnprojektionen“ herausgearbeitet hat,101 
um dann die Aktualität dieses Forschungsprogramms anhand ausgewählter Bei-
spiele (Nationalsozialismus, DDR, EU) knapp vorzuführen.102    

Im vorliegenden Fall konzentriert sich die Darstellung auf den naheliegenden 
Vergleich mit damals konkurrierenden Forschungsansätzen, hier mit der religions-
wissenschaftlichen Usener-Schule. Hierbei zeigt sich, dass Weber gegen das von Her-
mann Usener noch gepriesene und in die Nähe künstlerischer Begabung gerückte 
„Taktgefühl“ polemisiert und vielmehr eine szientistische Begründung des kultu-
rell vorgegebenen „Wahrheitsanspruchs“103 fordert, welche unter Verwendung prä-
ziser Begriffe und vorzunehmender „gültiger Urteile“ einerseits auf einen kan-
tischen Standpunkt verweist. Allerdings war Kant  – so der von Gabriel geführte 
Nachweis  –  schon beim „Takt“ resp. „Witz“ insofern gegenwärtig, als er in Gleich-
setzung des Erkenntnisbegriffs mit Urteilen die „vorläufigen oder reflektierenden 
Urteile“ der Kontrolle der bestimmenden Urteilskraft unterwirft.104 Andererseits 
nähert sich Weber, wie von Heidelberger erst jüngst aufgezeigt, durch die Rezeption 
der von Kries vorgelegten Theorie der objektiven Möglichkeit dem damals geläufi-
gen naturwissenschaftlichen Erklärungsmodell an, das ganz auf die Erschließung 
von  „Kausal zusammenhängen“ abstellt.                   

Es liegt nahe, gerade bei der PE die Abhängigkeit Webers vom „Diskurs der 
Theologen“ (Graf) bzw. von der ihm zugänglichen zeitgenössischen theologischen 
Literatur zu betonen. Übersehen wird jedoch hierbei, dass Weber von Haus aus 
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gelernter Jurist ist und als solcher mit den Techniken/ Methoden der sogenannten 
konstruktiven Jurisprudenz bestens vertraut war, weil seine Sozialisation zum Juris-
ten in die Zeit der Entfaltung der Begriffsjurisprudenz im „zweiten Drittel des 19. 
Jahrhunderts“ fiel.105 Die von dieser zur Anwendung gebrachte Konstruktionslogik 
zeichnet insofern auch das „gedanklich konstruierte […] in sich widerspruchslose() 
Gedankengebilde“ aus,106 das „jene die Menschen einer Epoche beherrschende(), 
d.h. diffus in ihnen wirksame ‚Idee()‘“ zur Darstellung bringt, als an seiner „Spitze“ 
relativ konkrete Leitsätze (wie die Prädestinationslehre) stehen, mit deren Hilfe sich 
die „‚Idee‘ in eine Hierarchie von Gedanken gliedern“ lässt, welche sich aus den 
Leitsätzen deduzieren lassen.107 Der einer solchen Konstruktionslogik unterworfene 
Ableitungszusammenhang ist, so unsere These, besonders anfällig für idealtypisch 
aufbereitete Charakterisierungen der religiösen Lebensführung bei Luthertum und 
Calvinismus entlang der Achse passiv – aktiv, wie sie Schneckenburger auf der Basis 
dogmatischer Texte und als letzte Konsequenz der Prädestinationslehre zur Verfü-
gung stellte. Dass auf diese Weise Weber „bei den Unionsdebatten des 19. Jahrhun-
derts“ angekommen war, hat F.W. Graf als ausgewiesener Fachtheologe überzeugend 
nachgewiesen.108
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